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(Abbiegeassistenzsystem LKW ab 7,5 to)

Abbiegeassistenzsysteme für LKW ab 7,5 to
Vertragsstrafe

Zum Schutz vor Personenschäden müssen die vom Auftragnehmer zur Vertragsleistung 
eingesetzten LKW ab einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 to über die Spiegelanlage 
hinaus mit einem wirksamen System zur Überwachung des rechten Abbiegebereichs 
ausgerüstet sein (entweder Kamera-Monitor-System mit Aufschaltung des Kamerabildes auf 
einen Monitor in der Fahrerkabine bei Einleitung des Abbiegevorgangs oder  
radar-/sensorbasiertes System mit Warnung des Fahrers bei Hindernissen im 
Abbiegebereich). Auf Verlangen hat der Auftragnehmer das verwendete System 
nachzuweisen. Am Ort der Leistungserbringung (Baustellenbereich) hat er dem Auftraggeber 
Besichtigungen der LKW jederzeit zu gestatten. Vorstehende Pflichten bestehen auch beim 
Einsatz von Nachunternehmern.

Für jede Anfahrt eines LKW an den Ort der Leistungserbringung (Baustelle) ohne das 
vorgeschriebene System hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe von 500 Euro zu 
entrichten, es sei denn, er hat dies nicht zu vertreten. Die Vertragsstrafe fällt pro LKW und Tag 
höchstens einmal an; sie ist insgesamt auf 2 % des Netto-Auftragswertes, maximal jedoch 
5.000 Euro, begrenzt.  

Die Regelung gilt nur im Verhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Ansprüche 
Dritter entstehen hieraus nicht.
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